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Gesetz
über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz)

Änderung vom 21. September 2010 Beschlussvorlage 8

Der Grosse Rat des Kantons Aargau

beschliesst:

I.

Das Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz) vom 
19. Dezember 19781) (Stand 1. Januar 2009) wird wie folgt geändert:

§  77 Abs. 2
2 Ferner können die Satzungen Bestimmungen enthalten über:
a) Aufgehoben.

§  77a (neu)
Referendum
1 Beschlüsse der Abgeordnetenversammlung oder, sofern die Satzungen 
keine solche vorsehen, des Vorstandes, werden der Volksabstimmung 
unterbreitet, wenn
a) 5 % der Stimmberechtigten der Verbandsgemeinden beziehungsweise 

1'500 Stimmberechtigte dies innert 60 Tagen, von der 
Veröffentlichung an gerechnet, verlangen,

b) die Gemeinderäte von einem Viertel der Verbandsgemeinden dies 
innert 60 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, verlangen,

c) die Abgeordnetenversammlung oder, sofern die Satzungen keine 
solche vorsehen, der Vorstand dies beschliesst.

2 Die Satzungen können die Zahl der gemäss Absatz 1 lit. a erforderlichen 
Unterschriften auf 10 % der Stimmberechtigten der Verbandsgemeinden, 
höchstens aber auf 3'000 Stimmberechtigte, erhöhen.
3 Die Satzungen können das fakultative Referendum ausschliessen, mit 
Ausnahme von Beschlüssen zu folgenden Geschäften:
a) Voranschlag und Rechnung,
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b) Verpflichtungskredite,
c) Satzungsänderungen,
d) Erlass und Änderung von Reglementen.

§  77b (neu)
Initiative
1 5 % der Stimmberechtigten der Verbandsgemeinden beziehungsweise 
1'500 Stimmberechtigte oder die Gemeinderäte von einem Viertel der 
Verbandsgemeinden können in Form einer allgemeinen Anregung oder 
eines ausgearbeiteten Entwurfs die Behandlung von Gegenständen verlan-
gen, die in die Zuständigkeit der Abgeordnetenversammlung oder, sofern 
die Satzungen keine solche vorsehen, des Vorstandes fallen.
2 Für das Verfahren gelten die Bestimmungen über das Initiativrecht in 
Gemeinden mit Einwohnerrat sinngemäss.
3 Die Satzungen können die Zahl der gemäss Absatz 1 erforderlichen 
Unterschriften auf 10 % der Stimmberechtigten der Verbandsgemeinden, 
höchstens aber auf 3'000 Stimmberechtigte, erhöhen.

II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Keine Fremdaufhebungen.
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IV.

Diese Änderung ist nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist 
beziehungsweise nach Annahme durch das Volk in der Gesetzessamm-
lung zu publizieren. Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens.

Aarau, 21. September 2010 Präsidentin des Grossen Rats 
SCHREIBER-REBMANN

Protokollführer 
i.V. OMMERLI
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